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Liste der Sachverstiandigen
Offentliche Anhérung zum Thema: Vorgesehener Anderungsantrag, mit dem
weitere Verhandlungsgegenstdnde (Ahrtal, Katastrophenschutz) dem Gesetz-

entwurf zur Starkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren hinzuge-
fiigt werden sollen am Montag, 17. April 2023, 14:45 Uhr

Tine Fuchs
Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.
Benannt durch die Fraktion der CDU/CSU

Dr. Fritz Jaeckel
Hauptgeschiftsfiihrer der IHK Nord Westfalen
Benannt durch die Fraktion der CDU/CSU

Dr. Boas Kiimper
Rechtswissenschaftliche Fakultdt und Zentralinstitut fiir Raumplanung der Universitdt Miinster
Benannt durch die Fraktion der SPD

Hilmar von Lojewski
Beigeordneter und Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr
Deutscher Stddtetag

Prof. Dr. Michgel Reinhardt
Professur fiir Offentliches Recht an der Universitit Trier
Benannt durch die Fraktion der FDP

Dr.-Ing. Martin Rumberg
Stellvertretender Vorsitzender Vereinigung fiir Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e. V.
Benannt durch die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Nadine Schartz, LL.M.
Umwelt und Klimaschutz, Bauen und Wohnen, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft
Deutscher Landkreistag

Dr. Gernot Schiller

Partner, Fachanwalt fiir Verwaltungsrecht, REDEKER SELLNER DAHS Rechtsanwiélte, Partner-
schaftsgesellschaft mbB

Benannt durch die Fraktion der SPD

Georg Seitz
Prasident des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e. V.
Benannt durch die Fraktion der AfD
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Einziger Tagesordnungspunkt
Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Stirkung der
Digitalisierung im Bauleitplanverfahren
und zur Anderung weiterer Vorschriften

BT-Drucksache 20/5663

Hierzu wurde verteilt:

20(24)124-A Stellungnahme
Stellungnahme
Stellungnahme
Stellungnahme
Stellungnahme

Die Vorsitzende: Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, herzlich Willkommen zu unserer 39. 6f-
fentlichen Sitzung, das heilit 6ffentliche Anhérung,
zum vorgesehenen Anderungsantrag mit den weite-
ren Verhandlungsgegenstdnden wie Ahrtal und Ka-
tastrophenschutz, die dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung Entwurf eines Gesetzes zur Starkung
der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und
zur Anderung weiterer Vorschriften auf Bundes-
tagsdrucksache 20/5663 hinzugefiigt werden sollen
mit Anderungsantrégen.

Ein herzliches Willkommen an die Kolleginnen
und Kollegen von uns, zu dieser Veranstaltung ein-
geladenen, aus den mitberatenden Ausschiissen.
Von Seiten der Bundesregierung begriilie ich recht
herzlich unsere Parlamentarische Staatssekretarin,
Frau Kiziltepe und genauso Herrn Dr. Meurers und
Herrn Wagner aus dem BMWSB. Die Abgeordnete
Frau Schroder, von den Griinen, hat sich bei mir
aus personlichen Griinden entschuldigt. Sie muss
leider dem Ausschuss heute digital zugeschaltet
werden. Ganz besonders herzlich begriie ich
schlieBlich die Sachverstidndigen, die unserer Ein-
ladung gefolgt sind.

Es handelt sich hierbei, und da mache ich es wie-
der in alphabetischer Reihenfolge, um Frau Tine
Fuchs, die hier im Saal anwesend ist, Abteilungs-
leiterin Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen bei der
ZIA, Herrn Dr. Fritz Jaeckel, ebenfalls im Saal,
Hauptgeschiftsfiihrer der IHK Nord Westfalen.
Herrn Dr. Boas Kiimper, zugeschaltet per WebEx,
Rechtswissenschaftliche Fakultit und Zentralinsti-
tut fiir Raumplanung der Universitdt Miinster,
Herrn Hilmar von Lojewski, ebenfalls per WebEx
zugeschaltet, Beigeordneter und Leiter des Dezer-
nats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Ver-
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kehr des Deutschen Stddtetags. Des Weiteren be-
griie ich Herrn Prof. Dr. Michael Reinhardt, eben-
falls zugeschaltet, Professor fiir Offentliches Recht
der Universitdt Trier. Herrn Dr. Martin Rumberg,
der miusste im Saal sein, herzlich Willkommen,
Stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung fiir
Stadt-, Regional- und Landesplanung e. V.. Des
Weiteren begriife ich Frau Nadine Schartz, Umwelt
und Klimaschutz, Bauen und Wohnen, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft beim Deutschen
Landkreistag, ebenfalls im Saal. Dann haben wir
Herrn Dr. Gernot Schiller, auch im Saal, Partner,
Fachanwalt fiir Verwaltungsrecht, REDEKER SELL-
NER DAHS und Herrn Georg Seitz, Priasident des
Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, ebenfalls im
Saal.

Vielen Dank, dass Sie sich bereiterklart haben, uns
heute mit Threr Expertise zur Verfiigung zu stehen.
Damit diese Expertise nicht nur den Anwesenden
hier in diesem Saal zu Gute kommt, wird diese An-
hérung, wie bereits bekannt, im hauseigenen Parla-
mentskanal zeitversetzt am ndchsten Tag iibertra-
gen. Zusitzlich wird die Anhérung aufgezeichnet
und steht danach im Internetangebot des Deut-
schen Bundestages als Videodatei allen Interessier-
ten zur Verfiigung. Wie bei der Anhérung iblich,
wird nach dieser Sitzung ein Wortprotokoll erstellt,
das spéter ebenfalls auf der Webseite des Bundesta-
ges eingesehen werden kann.

Ich danke Thnen allen fiir Thre schriftlichen Stel-
lungnahmen, die Sie uns iibersandt haben. Wir ha-
ben diese als Ausschussdrucksachen, mit den
Nummern 20(24)124-A bis -E verteilt, und ebenfalls
auch im Internet auf www.bundestag.de/bau verof-
fentlicht.

Der einzige Tagesordnungspunkt dieser Sitzung
heute ist die Anhérung zum vorgesehenen Ande-
rungsantrag mit dem weitere Verhandlungsgegen-
stinde dem Gesetz der Bundesregierung, Entwurf
eines Gesetzes zur Stiarkung der Digitalisierung im
Bauleitplanverfahren hinzugefiigt werden. Wir be-
ginnen bei dieser Anh6rung mit einem kurzen Ein-
gangsstatement unserer Expertinnen und Experten
4 drei Minuten. Ich rufe diese ebenfalls in alphabe-
tischer Reihenfolge auf, und damit wiirde dann
Frau Fuchs von der ZIA starten.

Tine Fuchs (ZIA): Sehr geehrte Frau Vorsitzende
Weeser, sehr geehrte Staatssekretirin, sehr geehrte
Mitglieder des Deutschen Bundestages, vielen Dank
fiir die Einladung zur 6ffentlichen Anh6érung zum
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Anderungsantrag des Gesetzentwurfs zur Stirkung
der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren. Mit
dem Anderungsantrag werden im Wesentlichen
drei Dinge neu geregelt, und zwar werden die Rege-
lungen fiir Fliichtlingsunterkiinfte verldngert, eine
Neuregelung fiir die Bewiltigung von Katastro-
phenfillen eingefiigt und die Regelung des Bauge-
setzbuches fiir die Digitalisierung und erneuerba-
ren Energien werden ergédnzt. Aus Sicht des Zentra-
len Immobilien Ausschuss (ZIA), fiir den ich heute
sprechen darf, ist das dringendste Problem die
Schaffung von bezahlbarem und klimaneutralem
Wohnraum. Was angesichts von steigenden Bau-
preisen, Lieferengpéssen, Zinsen, dem Fachkrifte-
mangel, nicht zu vergessen, fast unmaoglich er-
scheint. Gleichzeitig erleben wir die starkste Zu-
wanderung seit dem zweiten Weltkrieg und so wird
es Sie nicht verwundern, dass wir die Verldngerung
der Fristen fiir die Einrichtung von Fliichtlingsun-
terkiinften, geméal Paragraf 246 des Baugesetzbu-
ches sehr begriiBen. Wir halten sie allerdings fiir
nicht ausreichend. Es ist an der Zeit wirklich die
Weichen zu stellen fiir den Wohnungsbau, und so
regen wir an, wenigstens den Paragraf 246 fiir den
Bau von Wohnungen zu ergédnzen.

Zweitens haben wir die Neuregelung des Paragraf
246 ¢, Baugesetzbuch, aufmerksam gelesen und fin-
den den Ansatz gut, mit dieser Neuregelung fiir ein
besseres Zusammenspiel von Bund, Liandern und
Kommunen sorgen zu wollen. Das gelingt aller-
dings mit der vorgelegten Regelung nur bedingt. Sie
ist, aus unserer Sicht, viel zu unbestimmt, was die
Definition der Wiederaufbaugebiete anbetrifft, aber
auch was die Unterscheidung zwischen Vorhaben
und baulichen Anlagen des Paragraf 246 Absatz 2
betrifft. Es diirfte auf Dauer schwierig werden, das
umzusetzen.

Drittens: Die Neuregelungen fiir die Digitalisierung
sind weiterhin nicht stringent. Wir vermissen, dass
kontinuierlich digital iiber das Verfahren informiert
und die Auseinandersetzung dariiber stattfinden
kann, und wir vermissen auch weiterhin die Ein-
fiihrung von digitalen, 6ffentlichen Standards fiir
den digitalen Daten- und Dienstaustausch. Auller-
dem, und das ist mein letzter Punkt, werden mit
dem Anderungsantrag neue Flichenkonkurrenzen
geschaffen und zwar fiir Fldchen fiir erneuerbare
Energien mit Flachen fiir Wohnen, Gewerbe und
Industrie. Das gilt sowohl fiir die vorgeschlagene
Neuregelung des Paragraf 31 Absatz 2 Baugesetz-
buch, als auch fiir die Neuregelung in der
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Baunutzungsverordnung. Kurzum, es ist eine Uber-
fiihrung der Sonderregelung fiir die Fliichtlingsun-
terkiinfte und die Regelung fiir die Naturkatastro-
phen in das allgemeine Verfahrensrecht von Néten,
und das ist grundlegend zu vereinfachen, zu straf-
fen und die Digitalisierung der Bauleitplanverfah-
ren voranzutreiben. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Danke Ihnen fiir die Punktlan-
dung. Ich erteile das Wort Herrn Dr. Jaeckel.

Dr. Fritz Jaeckel (IHK Nord Westfalen): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. Ich ziehe mein Mikrofon
mal ein bisschen ndher ran. Ganz herzlichen Dank
fiir die Einladung, Frau Vorsitzende, Frau Staats-
sekretdrin, zu dieser Anhorung hier heute. Ich ma-
che davon gerne Gebrauch.

Ich habe drei Mal bei der Bewiltigung von Flutka-
tastrophen mitwirken diirfen. Zwei Mal in amtli-
cher, administrativer Verantwortung in Sachsen,
einmal als Beauftragter des Landes Nordrhein-
Westfalen 2021, und habe mich im Kern iiber den
Gesetzentwurf der Bundesregierung sehr gefreut.
Ich wiirde das gerne an einzelnen Punkten kurz
darlegen wollen. Die Abweichungsmoglichkeiten,
die Sie mit diesem Gesetzentwurf schaffen, losen
tatsdchlich Kernprobleme im Wiederaufbau nach
solchen Katastrophenfillen. Ein Hauptproblem ist,
dass die zerstorte bauliche Infrastruktur, insbeson-
dere Anlagen jedweder Art, und die regulédre An-
wendung von Vorschriften aufeinander treffen und
in Konflikt geraten. Die kommunalen Baudmter
miissen teilweise zweistellige bis dreistellige Milli-
onenbetrdge umsetzen, mit einer Bauverwaltung,
die fiir solche Aufgaben gar nicht vorgesehen ist,
und geraten in eine Situation der Uberforderung.
Das ist mir regelméBig begegnet. Nehmen Sie nur
das Beispiel von Bad Miinstereifel, 280 Millionen
Euro Schadensvolumen. Deshalb ist es gut, dass Sie
mit diesen Abweichungsmdglichkeiten Beschleuni-
gungsvorschriften schaffen wollen. Auch die Rege-
lung in Paragraf 246 ¢ Absatz 2 a und b Baugesetz-
buch, also eine bauplanungsrechtliche Abweichung
fiir den Fall des katastrophenangepassten Wieder-
aufbaus an derselben oder einer geringfiigig davon
abweichenden Stelle, wird den Wiederaufbau be-
schleunigen. Wichtig und richtig ist, aus meiner
Sicht, auch die Formulierung in angepasster Weise,
mit dem Ziel zukiinftige Schiadigungen zu vermei-
den und zu vermindern. Ich mdéchte nur fiir die
Bundestagsabgeordneten darauf hinweisen, dass in
den Verwaltungsvereinbarungen des Bundes und
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der Lander, regelmébBig begleitend zu den Aufbau-
hilfegesetzen, eine Forderung fiir diesen angepass-
ten Wiederaufbau nicht vorgesehen ist. Das heilt,
man muss wissen, wenn man das macht, dann geht
es in die Eigenmittel des Betroffenen, oder auch in
Landesférderungen. Das muss nicht hinderlich
sein, ich wollte es nur ergdnzen, weil man es als
moglicherweise inkonsistent empfinden kann. Ich
betone ausdriicklich, ich empfinde das als nicht in-
konsistent, ich wollte das nur erwahnen.

Auch fiir die dritte Abweichung sehe ich diese
Frage der Ersatzzahlung. Auch diese Mdglichkeit,
dass man bei vorbeugenden Maflnahmen von Ab-

weichungen Gebrauch machen kann, unterstiitze
ich.

Folgende Punkte mochte ich aber noch einmal zu
bedenken geben: Auch meine Vorrednerin hat be-
reits auf das Thema Wiederaufbaugebiete hingewie-
sen, oder betroffene Gebiete. Ich rate dringend an,
sich zu iiberlegen, inwieweit das eine Parallelitét
zur Landesgesetzgebung hat. In den landesgesetzli-
chen Verfahren, die in solchen Flutkatastrophen
entstehen, gibt es immer in den Landesparlamenten
eine Diskussion, ob man ein eigenes Wiederaufbau-
gesetz machen moéchte. In der Regel wird das auch
gemacht.

Die Vorsitzende: Ich muss Sie leider unterbrechen,
weil Thre Zeit abgelaufen ist, aber wir hoffen, dass
wir das in den néchsten Fragen noch ...

Dr. Fritz Jaeckel (IHK Nord Westfalen): Das ist ei-
gentlich der wichtigste Punkt, das Wiederaufbauge-
biet an die Landesgesetzgebung anzuhéngen. Das
ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil man damit
eine Vereinfachung hinbekommt, dass das Wider-
aufbausystem, die Systematik, auch wirklich an
den Gebieten anschlieBt, die im Land ein Rolle
spielen. Das ist auch der wichtigste und der zent-
rale Punkt. Dankeschon.

Die Vorsitzende: Danke Thnen. Und als nichstes
spricht Herr Dr. Kiimper.

Vielleicht ist Ihr Mikro nicht richtig gekoppelt.

Ich wiirde sagen, wir gehen einfach mal weiter zu
Herrn von Lojewski und schalten Sie dann direkt
danach wieder zu. Wir horen Sie nicht, Herr

Dr. Kiimper. Versuchen Sie nochmal Thr Mikro neu
zu starten. Dann wiirde ich Herrn von Lojewski bit-
ten vielleicht die Stellungnahme schon mal zu be-
ginnen.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
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Hilmar von Lojewski (DST): Frau Vorsitzende, vie-
len Dank. Sie kénnen mich horen? Wir hatten in
diesem Fall nicht so viel Anlass, Ihnen ganz viele
Anregungen mit auf den Weg zu geben, bei der Be-
handlung und Beschlussempfehlung zu den Ge-
setzentwiirfen. Wir haben Thnen zwei Stellungnah-
men ubersandt. In beiden Fallen, sowohl bei der
Digitalisierung wie auch beim Experimentieren
und den Sondertatbestanden, holen wir hier nicht
das groBe Besteck raus. Es gibt keine Remedur des
Bauplanungsrechts oder der Baunutzungsverord-
nung in Génze, die sich einige Kritikerinnen und
Kritiker des Bauplanungsrechts auch durchaus
wiinschen. Wir glauben aber, und da fiithlen wir
uns auch durch die Meinung unserer Mitglieds-
stadte bestarkt, dass wir, vielleicht leider, aber viel-
leicht auch besser so, mit dem kleinen Besteck an-
setzen missen, und das finden wir in diesem Ge-
setzentwurf wieder. Wir haben eine ganze Reihe
von Zustimmungserkldrungen abgegeben. Wir fin-
den es richtig, die Befreiungsspielrdume fiir die er-
neuerbaren Energien zu erweitern. Wir haben
durchaus einiges an Gefallen daran und damit ent-
sprechen wir auch der teilweise krisenhaften Situa-
tion in vielen Mitgliedsstddten, die Sonderregelung
fiir die Fliichtlingsunterbringung zu verldngern und
wir sehen auch bei den Abweichungen vom Bauge-
setzbuch im Katastrophenfall keinen Grund zu
grundlegender Kritik, wohl aber méchten wir gerne
im Katastrophenfall auf der kommunalen Ebene
ohne unmittelbare Beteiligung der h6heren Verwal-
tungsbehorde entscheiden kénnen. Das haben wir
in der Stellungnahme auch zum Ausdruck ge-
bracht. Es ist natiirlich auch sinnvoll, die Genehmi-
gungsverfahren zu beschleunigen, anstatt pau-
schale Fristverkiirzungen zu machen, insofern sind
wir da auf dem richtigen Weg.

Das Gleiche gilt fiir den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in den Gewerbegebieten, Industriegebieten
und das Digitalisierungsthema. Das ist nicht der
groBe Wurf, das wissen wir, aber wir miissen uns
bei dem Digitalisierungsthema schrittweise vorar-
beiten. Das ist ein Mehrebenenansatz, auch in Rich-
tung des ZIA, der nicht per Gesetz verordnet wer-
den kann, sondern die drei Ebenen miissen da mit-
einander gut funktionieren, insbesondere Liander
und Kommunen. Wir wissen wie mithsam das ist,
sowohl bauplanungs- wie auch bauordnungsrecht-
lich die Digitalisierung voran zu bringen. Wir sind
auf keinem schlechten Weg. Wir haben eine ganze
Reihe von Stiddten, die das inzwischen gut im Griff
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haben, und eine ganze Reihe die unterwegs sind es
gut in den Griff zu bekommen. Wir haben keine
Digitalisierungsneulinge mehr, insofern sind wir da
ganz optimistisch.

Einen kritischen Punkt gibt es, und auf dem wird
unsere Vertreterin des Deutschen Landkreistages
noch eingehen, in Bezug auf die Auflenbereichspri-
vilegierung. Die konne teilweise kritisch gesehen
werden und da mochte ich der Kollegin unsere
Auffassung nicht vorweg nehmen, das wird Sie ein
bisschen ausfiihrlicher darlegen.

Insgesamt also auf dem richtigen Weg, kein groBer
Whurf, kleines Besteck. Wir befiirworten das und
glauben, es gibt keine Alternative hierzu, diesen
Weg zu gehen. Dankeschon.

Die Vorsitzende: Dankeschon. Jetzt versuchen wir
es nochmal mit Herrn Dr. Kiimper.

Ich wiirde sagen, dann gehen wir nochmal weiter,
bis wir Herrn Dr. Kiimper wieder im Bild sehen,
und gebe jetzt das Wort an Herrn Professor Rein-
hardt, auch per WebEx zugeschaltet.

Prof. Dr. Michael Reinhardt (Uni Trier): Vielen
Dank. Sie konnen mich horen und sehen? Danke
schon. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Staats-
sekretdrin, meine Damen und Herren, ich mochte
mich in meinem Statement auf die sogenannte Wie-
deraufbauklausel im Paragraf 246 ¢ konzentrieren.
Vielleicht vorab, das ein oder andere wird Ihnen
auf den ersten Blick etwas sehr rechtstheorielastig
vorkommen, ich denke aber, dass das nicht der Fall
ist. Ich mochte aus meiner Stellungnahme drei
Punkte hervorheben.

Erstens: Es ist vorgesehen, die Landesregierung zu
erméchtigen, durch Rechtsverordnung in den Wie-
deraufbaugebieten von den materiellen baupla-
nungsrechtlichen Anforderungen zu befreien. Das
heifit, es wird der Exekutive in den Liandern aus-
driicklich gestattet, ein férmliches Bundesgesetz fiir
nichtgeltend zu erklédren. Ich halte ein derart syste-
matisches Vorgehen aus bundesstaatlicher und
rechtsstaatlicher Sicht fiir nicht unproblematisch.
Denken Sie nur an den Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz 2021.
Auch hier wurde mit parlamentarischer Gesetzge-
bung, auch und gerade, fiir die wesentlichen Fra-
gen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung,
selbst in die Pflicht genommen, wurde Relegation
auf die Exekutive verworfen. Deswegen wére es
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auch hier sinnvoll, die Geltung oder Nichtgeltung
des Bundesgesetzes genau da zu regeln und den
Landesverordnungsgeber auf die Festlegung der be-
troffenen Gebiete zu beschrdnken.

Zweitens: Unklar ist sodann in der Wiederaufbau-
klausel, was genau unter hochwasserangepasster
Bauweise zu verstehen ist. Dariiber kann also im
Baugenehmigungsverfahren Streit entstehen. Im
Haushaltsgesetz wird hierfiir zum Beispiel der ein-
gefiihrte gesetzliche MafBstab, der sogenannten all-
gemein anerkannten Regeln der Technik vorge-
schrieben, so dass sich Konkretisierungen aus dem
einschlédgigen technischen Regelwerk ergeben. Das
hielte ich auch hier fiir erwédgenswert. Vielleicht
bietet sich dann sogar der anspruchsvollere Maf-
stab des Stands der Technik an, denn die allgemein
anerkannten Regeln sind eher statisch und daher
schon strukturell fiir die dynamische Anpassung an
den Klimawandel nur begrenzt geeignet.

Drittens und letztens: Ein besonderes Konfliktpo-
tential wird schlieBlich mit der Handhabung des
Verhiltnisses von Um- oder Neuplanung im Inte-
resse des Hochwasserschutzes zu den Anforderun-
gen des Naturschutzrechts beriihrt. Hier geht es
nicht bloB um den Ausgleich von Ver- und Entsie-
gelung, sondern beispielsweise auch um die Ver-
einbarkeit hochwasserresilienter Siedlungsinfra-
strukturen mit dem besonderen naturschutzrechtli-
chen Gebietsschutz. Erneut ware, mit Blick auf das
rechtsstaatliche Wesentlichkeitserfordernis und die
Gewaltenteilung, eine Leitentscheidung des parla-
mentarischen Gesetzgebers geboten, um die Abwé-
gung in grundsétzlicher Weise zu Gunsten des
Schutzes der Bevdlkerung vor Katastrophen vorzu-
strukturieren. Auch, um zu vermeiden, dass die Be-
hérden und letztlich die Verwaltungsgerichte nach
aufwendigen Verfahren die mafigeblichen Weichen
stellen, weil der Gesetzgeber das offen gelassen hat.
Ja, das EU-Recht ldsst das durchaus zu, im Landes-
recht gibt es sowas ja schon, und auch der aktuelle
Koalitionsvertrag ist da ja erfreulich klar, weil er
eben diese klimaresilienten Siedlungsinfrastruktu-
ren ausdriicklich anstrebt. Man muss das nur um-
setzen, zum Beispiel im BauGB. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Jetzt versuchen
wir es nochmal mit Herrn Dr. Kiimper.

Dr. Boas Kiimper (Uni Miinster): Kénnen Sie mich
jetzt horen? Ich konnte Sie zwischendurch auch
selbst gar nicht verstehen. Es tut mir sehr leid.
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Die Vorsitzende: Gar kein Problem. Jetzt haben wir
Sie ja.

Dr. Boas Kiimper (Uni Miinster): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, ich bedanke mich auch
sehr herzlich fiir die Einladung zu dieser 6ffentli-
chen Anhorung. Ich méchte mich in meinem Ein-
gangsstatement auch auf die neuen Regelungen,
oder angedachten Regelungen, zum Wiederaufbau
in Katastrophenfillen beschrianken, und zwar, weil
es sich dabei um einen besonders wichtigen und
reglungstechnisch auch besonders anspruchsvollen
Gegenstand handelt. Ich begriifie es persénlich
sehr, dass der Gesetzentwurf die Problematik des
Wiederaufbaus, deren Tragweite jetzt ja in den
kommenden Jahren voraussichtlich deutlich zu-
nehmen wird, nicht nur als Reaktion auf ein solch
konkretes Schadensereignis, wie es im Ahrtal statt-
gefunden hat, sondern auch in einer verallgemei-
nernden Weise regeln mochte. Ich halte es auch fiir
sinnvoll, dass nicht nur fiir Hochwasser, sondern
fiir Umweltkatastrophen im Allgemeinen anzustre-
ben. Ich sehe aber, ebenso wie auch die anderen
Sachverstdndigen in ihren Eingangsstatements und
auch in ihren schriftlichen Stellungnahmen deut-
lich gemacht haben, noch erheblichen Prizisie-
rungsbedarf beziiglich zentraler im Gesetzentwurf
enthaltener Begriffe. Nicht nur aus Griinden der
verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit, son-
dern auch, um die Vollziehbarkeit der Regelungen
zu gewidhrleisten.

Dies betrifft, allem voran, den Begriff des Katastro-
phenfalls, aber auch die Frage, was angepasste Bau-
weise beispielsweise heilt, die geringfiigige Verla-
gerung von Standorten von baulichen Anlagen. Die
bauplanungsrechtliche Begleitung des Wiederauf-
baus nach Katastrophenfillen muss, meines Erach-
tens, vier verschiedenen Anliegen besonders Rech-
nung tragen. Erstens: Natiirlich besonders schnell
wieder die Versorgung mit Wohnraum, Infrastruk-
tur etc. gewdhrleisten. Zweitens: Aber auch eine
Anpassung an drohende kiinftige Schadensereig-
nisse ermoglichen und hier fiir Erleichterungen ge-
wihren. AulBerdem gilt es, drittens, einer drohen-
den Wiederholung der Katastrophe durch einen
Wiederaufbau in nicht katastrophenangepasster
Bauweise zu unterbinden. Es muss unter Umstén-
den umgeplant und kompensatorisch Bauland ge-
schaffen werden.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Meines Erachtens berticksichtig der Gesetzentwurf
bislang noch nicht hinreichend die Notwendigkeit
einen katastrophennichtangepassten Wiederaufbau
zu verhindern. Die vorgesehenen Verordnungen
iiber die Wiederaufbaugebiete entfalten keine
Sperrwirkung diesbeziiglich, sondern es werden le-
diglich Abweichungsmoglichkeiten zugunsten des
Wiederaufbaus geschaffen. Ich meine, dass die
Bestimmungen insoweit noch ergédnzt werden soll-
ten. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Wir machen
weiter mit Herrn Dr. Rumberg.

Dr.-Ing. Martin Rumberg (SRL): Vielen Dank. Sehr
geehrte Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretérin,
meine Damen und Herren. Ich mo6chte mich hier
zum Paragraf 246 ¢ auch duBern, mehr aus einer
planerischen und handlungsorientierten Sicht. Ich
begriilie es ebenfalls sehr, dass vorab, und unab-
héngig vom Einzelfall, Regelungen zum Umgang
mit Katastrophen im Baugesetzbuch vorgedacht
werden. Ein klarer gesetzlicher Rahmen scheint
hier sehr hilfreich zu sein, auch fiir die Handlungs-
fdhigkeit der Gemeinden. Es ist auch in der Sache
richtig, das von den Léndern aktivieren zu lassen,
die haben am ehesten die dafiir notwendigen Infor-
mationen, wobei ich mir auch, da schlieBe ich
mich Herrn Jaeckel ausdriicklich an, wiinschen
wiirde, dass die Wiederaufbaugebiete praziser und
auch differenzierter festgelegt werden wiirden. Ich
halte es auch fiir richtig, die Regelungen auf andere
Katastrophenfille als Hochwasser iibertragbar zu
machen, wobei man tatsédchlich noch iiberlegen
muss, inwieweit das iiberall wirklich systematisch
funktionieren kann.

Die Regelunge fiir die tempordren Ersatzanlagen,
die da befristet zulédssig gemacht werden, halte ich
fiir ausgewogen und die versprechen, sehr funkti-
onsfdhig zu sein. Bei der Vereinfachung und Be-
schleunigung des Wiederaufbaus durch Abwei-
chungsspielrdume von den Paragrafen 29 bis 35 in
diesen betroffenen Gebieten wird man sehen miis-
sen, ob das in Abstimmung von betroffenen stddte-
baulicher Planung, Bauordnung, Katastrophenvor-
sorge gelingt. Die Wechselwirkungen sind natiirlich
komplex und wenn die Ausgangslagen anspruchs-
voller sind, dann wird das sicherlich Bauleitpldne
erfordern. Das wird man nicht operativ immer 16-
sen konnen, mit dem Verschieben der Standorte
und so weiter.
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Bei den Ersatzsiedlungsfldchen ist ja ein modifi-
ziertes, beschleunigtes Verfahren vorgesehen. Auch
hier wiirde ich sagen, bei einfachen, eindeutigen
Féllen hat das das Potential Beschleunigung zu rea-
lisieren. Wenn die Problemlagen gerade aus Um-
weltsicht komplexer werden, ist man eigentlich
wieder in Regelverfahren drin. Das heilit, das ist
ein gutes Angebot, wenn es funktioniert.

Was ich noch abschliefend sagen will, sind viel-
leicht ein paar Fehlstellen. Der Gesetzentwurf re-
gelt im Grunde das, was die Baurechtschaffung
nach Katastrophen fiir verbindliches Baurecht be-
trifft. Er sagt noch nichts zum Thema, wie man
iiberhaupt zu der Entscheidung kommt, oder wie
man die managt, was eigentlich wieder aufgebaut
und was verlagert wird, wo, was, wann man Ersatz-
baufldchen braucht, das ist in der Praxis ein sehr
schwerwiegendes Problem, und es sagt auch noch
nichts dazu, wie man eine solche Katastrophe bo-
denrechtlich, also mit Eigentum, Baurechtentzug,
Eigentumstausch und so weiter umsetzen kann.
Also wiirde es sich hier aufdridngen, vielleicht auch
nochmal Ansédtze im besonderen Stadtebaurecht zu
suchen, in einem nachsten Schritt. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Wir machen
weiter mit Frau Schartz.

Nadine Schartz, LL.M. (DLT): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, auch wir bedanken uns fir die erneute
Moglichkeit der Stellungnahme zu dem Ande-
rungsantrag. Ausdriicklich begriiBen méchten wir
die Verldngerung der Sonderregelung fiir die
Fliichtlingsunterbringung in Paragraf 246, denn die
Situation in den Kommunen ist weiterhin ange-
spannt und dadurch erhalten sie bessere Planungs-
sicherheit. Ebenfalls begriilenswert ist, aus unserer
Sicht, der nun umfangreichere Paragraf 246 ¢ zu

den Regelungen zum Wiederaufbau im Katastro-
phenfall.

Was die Regelungen im Ubrigen betrifft, sehen wir
jedoch Schwierigkeiten, die viele der aktuellen
Gesetzgebungsvorhaben im Bereich der Energie-
wende betreffen. Das ist zum einen die Normen-
komplexitit. Es gibt aktuell so viele verschiedene
Gesetzgebungsvorhaben, Anderungsvorhaben, dass
Uniibersichtlichkeiten und Doppelregelungen, aus
unserer Sicht, entstehen. Damit werden aullerdem
auch langfristige Planungen in den Kommunen 4n-
derungsbediirftig und teilweise sogar obsolet, das
fiihrt dann dazu, dass die Behorden nicht mehr

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

rechtssicher handeln kénnen und im Ergebnis ei-
gentlich eher das Gegenteil von einer Genehmi-
gungs- und Planungsbeschleunigung eintritt. Ein
Beispiel dafiir sind die vorgesehenen Anderungen
in den Paragrafen 8 und 9 Baunutzungsverordnung.
Dort sollen nun Anlagen fiir erneuerbare Energie
nochmals aufgenommen werden, obwohl sie ei-
gentlich bereits zuldssig sind. Wenn wir aber jetzt,
ohne Abwégungsmdoglichkeit, die noch freien Fla-
chen in den Industrie- und Gewerbegebieten zu-
pflastern, dann miissen wir an anderer Stelle wie-
der Gewerbegebiete ausweisen, was dann im Ergeb-
nis zu noch mehr Aufwand fiir die Behorden fiihrt.

AuBerdem kritisch sehen wir, das hat Herr von
Lojewski eben schon mal eingeleitet, das immer
weiter AuBlenbereichsprivilegierungen eingefiihrt
werden, obwohl wir noch so viele ungenutzte iiber-
formte Flachen, insbesondere im Innenbereich, ha-
ben. All diese Privilegierungen lassen, aus unserer
Sicht, auBer Acht, dass wir im Aullenbereich eine
enorme Flichenkonkurrenz haben, denn auch fiir
die Nahrungsmittelproduktion, fiir die Biodiversi-
tat, fur den Klimaschutz, fur die stadtebauliche
Entwicklung, fiir all das brauchen wir Flachen, und
schon die kurzfristige Einfiihrung von Paragraf 35
Absatz 1 Nummer 8 b im Baugesetzbuch hat die
Planungen in den Kommunen teilweise unterlaufen
und die Steuerungsmoglichkeiten eingeschrénkt.
Wenn nun also in Nummer 9 Baugesetzbuch auch
eine weitere Privilegierung eingefiihrt werden soll,
dann brauchen wir zumindest einen Planvorbehalt
in Paragraf 35 Absatz 3 Satz 3.

SchlieBlich miissen wir noch die Fristverkiirzung
anmahnen. Da will ich gar nicht weiter ausfiihren,
das hat Herr von Lojewski schon angesprochen.
Also im Ergebnis plddieren wir dafiir, das Baurecht
nicht zu tiberfrachten und die kommunale Pla-
nungshoheit nicht noch weiter einzuschréanken.
Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Danke Thnen. Herr Dr. Schiller,
bitte.

Dr. Gernot Schiller (REDEKER SELLNER DAHS
Rechtsanwiilte): Vielen Dank, Frau Vorsitzende,
Frau Staatssekretdrin, sehr geehrte Mitglieder des
Deutschen Bundestages. Vielen Dank fiir die Einla-
dung. Ich darf vorwegschicken, die Ziele des Ge-
setzgebers beziehungsweise des Gesetzentwurfes
sind ausschlieBlich zu begriiBen, das gilt sowohl
fiir einen ziligigen Ausbau der erneuerbaren Ener-
gieanlagen als auch fiir die Wiederaufbauklausel.
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Aus meiner Sicht enthilt der Gesetzentwurf aller-
dings einige Méngel. Wir haben ja schon einiges
dazu gehort. Die wichtigsten Punkte dazu, zum ei-
nen Katastrophenschutz, Paragraf 246 ¢ BauGB. Ich
halte das Ziel einer dauerhaften Regelung fiir rich-
tig, angesichts der Prognosen, dass es mehr Kata-
strophenfille in Zukunft geben wird. Ich halte auch
die Erweiterung auf alle Katastrophenfille fiir rich-
tig. Bei der Lektiire des Gesetzesvorschlags und
auch bei der Gesetzesbegriindung ist mir doch der
Gedanke durch den Kopf gegangen: Beruht das
Ganze nicht nur auf den Erfahrungen mit der Hoch-
wasserkatastrophe Ahrtal? Ich glaube, dass, oder
ich befiirchte, dass Katastrophenfille, die ja ganz
unterschiedlich sein kénnen, Erdbeben, Explosio-
nen von GroBanlagen, Storfallbetriebe, Orkan-
stiirme und wo weiter, vielleicht doch ganz eigene
Folgeanwendungen oder Folgeregelungen und Ab-
weichungen vom Bauplanungsrecht benétigen. Das
gilt insbesondere, aus meiner Sicht, fiir den dauer-
haften Wiederaufbau der zerstérten Gebdude nach
Paragraf 246 ¢ Absatz 2 Nummer 2 BauGB.

Problematische Punkte weiterhin sehe ich bei der
fehlenden Definition des Katastrophenfalls, Herr
Jaeckel und Herr Dr. Kiimper hatten das schon an-
gesprochen. Das ist, aus meiner Sicht, verfassungs-
rechtlich zwingend erforderlich, aufgrund der Not-
selbsthilfebefugnis der Baugenehmigungsbehorde,
nach Absatz 7 des Paragrafen 246 c. Ich sehe auch
in gewisser Weise problematisch, nicht aus rechtli-
cher Sicht, sondern aus praktischer Sicht, der Ver-
zug der befristeten SofortmaBnahmen, die ja nicht
nur mobile Mallnahmen sind, wie das in der jetzi-
gen Fassung ist, also Zelte, Traglufthallen, sondern
das sind ja ganz normale bauliche Anlagen, aller-
dings befristet genehmigt mit einer Riickbaupflicht
versehen. Da werden Sie vermutlich grofe Enttdu-
schungen produzieren bei der Bevolkerung, am
Ende.

Fiir das beschleunigte Verfahren sehe ich, in der
Tat, auch ein Bediirfnis, ich fiirchte aber, da sind
Grenzen aus dem Europarecht und aus dem Uni-
onsrecht mit der SUP-Richtlinie erreicht. Ob die
nicht schon tiberschritten sind, das muss man sich
wirklich ernsthaft fragen. Ersatzgeldzahlung, naja
gut, das ist was Neues. Ich halte die Regelung fiir
unvollkommen ausgestaltet, in der Sache aber fiir
richtig.

Fiir die Agri-PV-Anlagen Privilegierung im Auflen-
bereich: Ich halte die Privilegierung in diesem Fall
fiir sinnvoll, weil ja doch ein enger Zusammenhang

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

zu den privilegierten landwirtschaftlichen Betrie-
ben besteht. Die Voraussetzung halte ich teilweise
fiir problematisch, die sind an den Biomasseanla-
gen orientiert, die passen nicht so vollig, wie das
dort geregelt worden ist. Uber die Erweiterung des
Raumordnungsvorbehalts zur Steuerung solcher
Anlagen muss man sich, glaube ich, schon Gedan-
ken machen. Ob da allerdings ein Bediirfnis fiir
Windenergieanlagen besteht, weil} ich nicht.

Der Rest ist der Befreiungsantrag Paragraf 31 Ab-
satz 2 BauGB, ich habe es in der Stellungnahme ge-
sagt, gesetzgeberische Lyrik. Da halte ich nichts
von. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Herr Seitz, bitte.

Georg Seitz (Landesfeuerwehrverband Sachsen):
Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Punkt
eins: Als ich die Einladung gelesen habe, habe ich
mir etwas anderes vorgestellt. Ich habe es dann ge-
lesen, ich habe deswegen auch keine Stellung-
nahme direkt abgegeben, weil es gibt bei mir, auch
bei meinen Studenten, immer so etwas wie The-
maverfehlung. Das Thema der Feuerwehr ist eins,
was vorher raus geht. Ich glaube auch die Vorred-
ner haben es teilweise rausgebracht: Was ist eine
Katastrophe? Ich mdéchte es Thnen mal an einem
Beispiel bringen, um nicht doppelt zu sagen, was
vorher da war. Wir haben bei Arnsberg ein kleines
Feuer gehabt, fiinf Tage lang. Da ist eine kleine Ge-
meinde dann dort gewesen mit circa 600 Einwoh-
nern, zwei Millionen Euro Budget, und musste es
regeln. Fiinf Tage — Feuerwehr organisiert anders,
wir kriegen einen Anruf und wir organisieren dann
oben driiber. Das heil3t, wir haben den Einsatz
schon organisiert und dann dementsprechend die-
ser Gemeinde geholfen. Warum wurde nie eine Ka-
tastrophe ausgerufen? Punkt eins: Was ist eine Ka-
tastrophe? Punkt zwei: Wenn das Landratsamt eine
Katastrophe ausruft, muss sie es auch bezahlen und
nicht mehr die Gemeinde. Das heilt, es ist eher ein
Wunsch, aber wie gesagt, es geht weg von dem was
sie eigentlich haben und ich will nicht immer Ge-
setze rauszogern, wie beim Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz. Wir reden seit 12 Jahren, weil ir-
gendeine Kleinstdanderung kommt, aber vielleicht
in eine der niachsten Anderungen, dass man dieses
Thema mit reinnimmt: Was ist eine Katastrophe,
wann tritt was in Kraft und welche Behdrde tritt
vor allem in Kraft, um das zukiinftig dann besser in
den Griff zu kriegen. Wie gesagt, wir treten vorher
schon ein. Das Thema Katastrophenschutz beginnt
bei uns vorher schon mit baulichen MaBnahmen,
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dass wir vorher schon dementsprechend mitreden.
Das Gesetz geht aber jetzt im Nachhinein auf die
Katastrophe, ich glaube, das ist auch einfach das
Ahrtal bei Thnen gewesen, die Katastrophe ist ein-
getreten, das heilt, wir treten vorher ein. Ich muss
vorher schon die baulichen MaBnahmen machen,
wir brauchen vorher die Kapazitdten, um das zu
tun.

Dann vielleicht auch, weil Sie Digitalisierung hin-
ten dran haben, einfach nur als GedankenanstoB
zukiinftig: Digitalisierung, warum haben wir heut-
zutage gute Wettervorhersagen? Vor 20 Jahren hat-
ten wir irgendwo 300, 400 Messstationen, jetzt ha-
ben wir ein paar Tausend. Deswegen kann ich da
Modelle aufbauen und dementsprechend das auch
bewerten, wann ist da so viel Hochwasser zu er-
warten, dass dann was passiert? Weil die anderen
etwas zu lang waren, dann bin ich einfach kiirzer.
Wie gesagt, eigentlich, fiir mich tritt das ein bevor
noch Thre Gesetze eintreten, darum will ich auch
gar nicht langer reden. Vielen Dank fiir die Einla-
dung.

Die Vorsitzende: Gut, dann starten wir direkt in die
Frage und Antwortrunden. Frau Tausend, Sie hat-
ten sich jetzt schon direkt gemeldet. Wir planen
hier mit zwei Runden, fiir jede Frage- und Antwort-
runde sind flinf Minuten vorgesehen. Also gleiches
Spiel, kurze Frage lange Antwort. Insofern gebe ich
jetzt Frau Tausend als erstes das Wort mit einer
wahrscheinlich kurzen Frage.

Abg. Claudia Tausend (SPD): Ich bin mir leider
nicht sicher, Frau Vorsitzende. Ich mochte mich
erstmal bedanken fiir die Gelegenheit zum Ge-
spriach mit Ihnen, meine Damen und Herren Sach-
verstidndige. Sie haben mit Threr Expertise einige
Punkte schon angesprochen, die uns auch bewusst
sind, deswegen habe ich jetzt zwei Themenkom-
plexe. Der erste Themenkomplex scheint mir fast
der einfachere zu sein, Frau Schartz und Frau
Fuchs, ndmlich die Frage nochmal, die von Ihnen
angesprochen worden ist, mit der Zuldssigkeit von
Anlagen fiir erneuerbare Energien im Gewerbege-
biet. Da ist der Sinn und Zweck dieser Prazisie-
rung, die Abwégung zu stdrken bei den kommuna-
len Behorden, aber nicht einen absoluten Genehmi-
gungsanspruch zu generieren, im Sinne einer
Privilegierung. Da wiirde ich Sie beide nochmal
bitten, auf das Thema einzugehen, ob ich zumin-
dest, ich kann nicht fiir das Ministerium sprechen,
das falsch verstanden habe, weil in meiner Lesart

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

wiirde das die erneuerbaren Energien stdrken, ohne
aber die Flachenkonkurrenz, die Sie befiirchten,
tatséchlich arg auf den Plan zu rufen.

Der zweite Punkt, glaube ich, ist komplexer. Nam-
lich die Frage: Wofiir sind wir zustdndig und wofiir
sind die Lander zustdndig? Es ist die richtige An-
nahme gedubBert worden, das Ahrtal, aber auch an-
dere Flutkatastrophen, sind der Hintergrund dieser
Gesetzgebung. Wir wollen schnell, flexibel, unbii-
rokratisch helfen, wollen aber gleichzeitig ein Ge-
setz schaffen, dass auch fiir andere Katastrophen
anwendbar ist. Jetzt sehe ich in gewisser Weise den
Konflikt. Wenn wir sehr abschlieflend aufziahlen,
was ist ein Wiederaufbaugebiet, was ist eine Kata-
strophe, dann werden wir wieder Einengungen
durch unsere Kriterien herbeifithren und den Lan-
dern die notwendige Flexibilisierung wegnehmen.
Ich werde leider viel zu lang, deswegen die Frage
an Dr. Schiller und Dr. Rumberg, weil Sie diese
Punkte angesprochen haben: Was wére denn Ihr
Losungsvorschlag? Wo soll ich den Katastrophen-
fall definieren? Im BauGB wohl eher nicht. Wie
setze ich das mit der Landergesetzgebung tatséch-
lich in ein rechtliches Verhéaltnis?

Die Vorsitzende: Jetzt muss ich kurz nachfragen.
Also die Frage war jetzt aber an Dr. Rumberg und
nicht an die Frau Fuchs und an die Frau Schartz,
oder an alle?

Abg. Claudia Tausend (SPD): An alle.

Die Vorsitzende: Na dann, das ist sportlich. Frau
Fuchs, bitte.

Tine Fuchs (ZIA): Dann fange ich mal mit der Frage
zur Zuldssigkeit von baulichen Anlagen an. Wir
verstehen die Gesetzesformulierung des Paragrafen
8 und des Paragrafen 9 Baunutzungsverordnung so,
dass jetzt die erneuerbaren Energien als Gewerbe-
betriebe aller Art im Gesetz klargestellt werden und
damit treten sie neben andere Gewerbe- und In-
dustriebetriebe und das waren sie vorher nicht. Wir
wiirden anregen, dass man natiirlich die erneuerba-
ren Energien ausbaut, aber dass man dafiir die
Dachfldchen nutzt und erneuerbare Energien als
Nebenanlagen zulésst, aber nicht gleichermalen
neben Gewerbe- und Industriegebiete treten lasst.
Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Frau Schartz, bitte.
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Nadine Schartz, LL.M. (DLT): Ich kann das unter-
stiitzen, was Frau Fuchs gesagt hat. Aktuell kénnte
man theoretisch ja auch schon PV-Anlagen und
Windenergieanlagen in Gewerbe- und Industriege-
biete setzen. Was eher dagegen spricht, wenn dann
immissionsrechtliche Fragen auftreten, weil ja
doch immer eine Wohnbebauung oder ein Gewerbe
mit Wohnungen — Wohnnutzung kann man ja auch
im Gewerbe zulassen — irgendwo in der Néhe ist.
Wenn jetzt aber diese Abwigungsmoglichkeiten
dann gar nicht mehr in der Form zur Verfiigung ste-
hen und bestimmte Fldchen im Gewerbegebiet fiir
die Nutzung genutzt werden, dann kénnen sich
dort Unternehmen, die die Flachen brauchen, nicht
mehr ansiedeln, dann muss die Gemeinde hinge-
hen und ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Dafiir
haben wir ja eigentlich andere Mdglichkeiten, um
PV und Windkraft an anderen Stellen zu nutzen.
Man kann sie ja, wie Frau Fuchs gesagt hat, trotz-
dem auf Dachflachen anbringen, das wollen wir ja
auch nutzen. Danke.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Schiller.

Dr. Gernot Schiller (REDEKER SELLNER DAHS
Rechtsanwiilte): Vielen Dank. Ich weill nicht, ob
ich auch zur ersten Frage was sagen sollte. Die Zu-
lassigkeit in Gewerbe-, Industriegebieten ergab sich
nach der Rechtsprechung jetzt bereits als Gewerbe-
betrieb. Da gibt es Rechtsprechungen dazu. Die
Klarstellung halte ich gleichwohl nicht fiir richtig
sinnvoll, weil, aus meiner Sicht, Gewerbe- und In-
dustriegebiete doch anderen Gewerbebetrieben vor-
behalten sein sollen, als erneuerbare Energieanla-
gen, die ja teilweise grofere Abstdnde brauchen,

bei Windenergieanlagen und auch sehr platzgrei-
fend sind.

Das Zweite ist: Wo soll der Katastrophenfall gere-
gelt werden? Die Fassung nach Paragraf 246 ¢ Ab-
satz 7 sagt, die Baugenehmigungsbehdrde darf ab-
weichen nach Eintritt des Katastrophenfalls. Der
Katastrophenfall ist nicht definiert. Dann ist das
aus meiner Sicht zu unbestimmt, weil der Anwen-
dungsbereich nicht klar ist. Sie miissen also entwe-
der sagen: ein nach Landesrecht ausgerufener Kata-
strophenfall oder aber den Katastrophenfall im Ge-
setz regeln.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Rumberg, ganz schnell.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Dr.-Ing. Martin Rumberg (SRL): Ich kann juristisch
gar nichts dazu sagen. Mir ging es darum, dass die
Definition des Katastrophenfalls in anderen Kata-
strophenarten — das eigentlich nur fiir den Hoch-
wasserschutz ein raumbezogenes System da ist,
also Uberschwemmungsgebiete, Kartierungen und
Risikomanagementpldne. Fiir Sturm gibt es das
zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt sehe: Wieder-
aufbau nur im Einvernehmen mit der zustdndigen
Behorde fiir Katastrophenvorsorge, dann wiisste ich
zum Beispiel bei Sturm gar nicht, welche das ist.
Deshalb sage ich, man miisste schon Stiick fiir
Stiick bei den Natur- und Technikrisiken durchge-
hen, was gibt es da fiir Wechselwirkungen, wo gibt
es da iiberhaupt Fachrecht und wie kann man es
dann sinnvoll anwenden.

Die Vorsitzende: Dankeschon. Herr Ferlemann.

Abg. Enak Ferlemann (CDU/CSU): Frau Vorsit-
zende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrii-
Ben, wie man weil}, diesen Gesetzentwurf hier sehr,
weil er doch eine deutliche Vereinfachung darstellt
und zum weiteren auf die verschiedenen Katastro-
phen, die wir erlebt haben, sei es die Hochwasser-
katastrophe oder jetzt auch beim Ahrtal die Uber-
flutung reagiert. Von daher gesehen ist es sinnvol-
ler auch allgemeine Regelungen zu treffen. In die-
sem Sinne frage ich Herrn Dr. Jaeckel, da er grofie
Erfahrungen hat, Sie haben in Ihrer Erarbeitung die
Gebietskulisse nochmal angesprochen, wie man die
eingrenzen soll. Da ist ja wahrscheinlich die Frage:
Wer legt das fest? Sind das jetzt zwei, drei Gemein-
den oder Gesamtgemeinden? Ist das ein ganzer
Landkreis, oder ist auch, meinetwegen, der Nach-
barlandkreis betroffen, weil Schienenwege durch
einen Landkreis gehen, der davon besonders betrof-
fen ist? Da wiirde ich gerne nochmal ein bisschen
mehr von Thnen héren oder Ihrer Expertise, was Sie
uns vorschlagen.

An Frau Fuchs habe ich die Frage, Sie haben sehr
gelobt, dass wir die Frist verldngert haben, was die
Asyl- oder Fliichtlingsunterkiinfte angeht. Das se-
hen wir natiirlich auch so. Wir haben aber auch
vorgeschlagen zum Beispiel Schulanbauten die aus
dieser Krise heraus entstehen, dass ich also mehr
Klassen brauche auf sehr schnelle Zeit, eine Kin-
dergartengruppe anhéngen muss, dass wir auch das
unter diesen Paragrafen nehmen wiirden. Wie ste-
hen Sie dazu?

Die Vorsitzende: Herr Dr. Jaeckel, bitte.
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Dr. Fritz Jaeckel (IHK Nord Westfalen): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Ferle-
mann, fiir diese Fragestellung. Unabhéngig von der
Art der Katastrophe ist, nach meiner Erfahrung,
nach wenigen Tagen die Gebietskulisse das bestim-
mende Thema, weil sich natiirlich an die Gebiets-
kulisse verschiedene administrative, verwaltungs-
rechtliche aber auch weitere gesetzgeberische Fra-
gestellungen ankniipfen, sowohl auf der Landes-
ebene, wie auch jetzt durch dieses Gesetz, auch auf
der Bundesebene. Ich empfehle, das zu harmonisie-
ren. Der kliigste Weg ist, sich zu iiberlegen, dass ja
die Landesregierungen immer vor der Frage stehen,
in den meisten Fillen, bei den Hochwasserkatastro-
phen ist es so, immer ein Landeswiederaufbauge-
setz zu machen, um entweder an Forderrichtlinien
nochmal gesetzgeberische Mafigaben anzukniipfen,
dafiir Bestimmungen oder Grundsitze festzulegen,
oder tatsdchlich auch BundesmaBgaben nochmal in
einem Landesgesetz zu verstirken oder fiir die Lan-
desrechte zu verdndern. Anhang 1 dieser Gesetze
ist, nach meiner Erfahrung, immer die Gebietsku-
lisse. Ich wiirde auch den Rat geben, diese Gebiets-
kulisse, trotz der zurecht angemerkten Fragen der
verfassungsrechtlichen Bestimmtheit, die ich auch
hier in diesem Raum gehort habe, trotzdem weit zu
machen, denn dann vermeide ich von Anfang an
Streitigkeiten, die dann um die Auslegung dieses
Gesetzes entstehen. Ich wiirde mich hier wirklich
der landespolitischen Expertise und der landes-
rechtlichen Expertise bedienen.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Frau Fuchs,
bitte.

Tine Fuchs (ZIA): Die Frage war ja, ob wir uns
auch fiir eine Erweiterung des Paragraf 46 BauGB
auf Infrastruktureinrichtungen, soziale Infrastruk-
tur aus allen Richtungen, aussprechen wiirden: Ja.
Weil wir sagen, wir haben seit 2014 diesen Para-
graf 246 Baugesetzbuch, wir haben seit 2014 und
2015 ungebremste Zuwanderung und natiirlich
zieht diese ungebremste Zuwanderung auch das Er-
fordernis von sozialen und technischen Infrastruk-
tureinrichtungen nach sich. Deswegen sagen wir ja,
wir brauchen auch eigentlich Wohnungen, wir
miissten den beschleunigten Wohnungsbau da mit
unterbringen, und natiirlich alles, was damit zu-
sammen hédngt. Darum sagen wir, es ist ja eigentlich
eine Sonderregelung. Diese Sonderregelung soll ins
allgemeine Baugesetzbuch tiberfiihrt werden, um
diesem Dauerthema genug Raum zu geben und dem
wirklich begegnen zu kénnen. Vielen Dank.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Die Vorsitzende: Dann machen wir weiter mit Frau
Liebert.

Abg. Anja Liebert (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und
Herren. Mich wiirde nochmal der Punkt interessie-
ren: Was passiert eigentlich mit den Bereichen die
nicht mehr bebaut werden sollen oder langfristig
entsiegelt werden sollen, und wo die Ersatzbaufla-
chen dann geschaffen werden kénnen? Herr

Dr. Rumberg hatte es vorhin schon angesprochen:
Wie definieren wir tiberhaupt diese Ersatzfldchen
und wie definieren wir was und wo iiberhaupt auf-
gebaut werden kann? Da wiirde mich auch noch
Thre Meinung und vielleicht auch noch die von
Herrn Dr. Jaeckel interessieren. Wir haben auf der
einen Seite die Moglichkeit der Ausgleichszahlung
jetzt neu eingebracht, {iber diese Okokonten, und
auf der anderen Seite die Neubebauung in rdumli-
cher Ndhe, wo natiirlich immer die spannende
Frage ist, wem gehort dann das Gebiet und wie
sind die Besitzverhéltnisse. Da wiirde ich noch
gerne ein paar Ausfiithrungen zu haben, wie Sie das
beurteilen. Einmal Ersatzbaufldchen finden und
Entsiegelung von vorher bebauter Fldche. Vielen
Dank.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Rumberg, bitte.

Dr.-Ing. Martin Rumberg (SRL): Das sind beides si-
cher sehr schwierigen Themen. Ich hatte vorhin
auch gesagt, dass der Gesetzentwurf dies bisher ein
Stiick weit ausklammert. Das Thema Ersatzbaufla-
chen, da gibt es jetzt die Vereinfachungsregeln oder
Beschleunigungsregelungen, die im Einzelfall grei-
fen mogen. Die Frage, wie man tiberhaupt dazu
kommt, in den betroffenen Gemeinden selber oder
in den Nachbargemeinden quantitativ und qualita-
tiv das passende Mab an verfiigbaren und pla-
nungsfachlich vertretbaren Ersatzbaufldchen zu
kommen, ist bisher nicht Gegenstand des Gesetz-
entwurfs, das wird quasi schon vorausgesetzt, dass
sie da sind. Das finde ich, ist schon etwas, wo man
noch erweitern konnte.

Das Entsiegeln, das ist natiirlich etwas, was wir so
iber allgemeines Stddtebaurecht erstmal gar nicht
so ohne weiteres konnen, wo wir dann auch sofort
bei der Frage von Entschddigungszahlungen sind.
Die Frage, ob man das mit einer stddtebaulichen
GesamtmaBnahme und besonderen Stadtebaurecht
in den Griff bekommen kénnte, wiirde ich jetzt aus
dem Stand nicht beurteilen konnen. Das miisste
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man sich sehr genau anschauen. Das wire ein
Forschungs- oder Untersuchungsbedarf, den ich da
noch sehen wiirde.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Jaeckel, m6chten Sie er-
gdnzen?

Dr. Fritz Jaeckel (IHK Nord Westfalen): Da kann
ich ganz wunderbar dran ankniipfen, Frau Vorsit-
zende. Ich halte es auch fiir wichtig, wenn man da
weiter nachdenken mochte, iiber das Thema Entsie-
gelung, Riickgabe der Fldche an Natur und Umwelt,
iiber stddtebauliche GesamtmaBnahmen. Das liegt
auch daran, dass in vielen Gebieten durch Stadte-
bauférderung entsprechende Fordermalinahmen
durchgefiihrt worden sind, viel 6ffentliches Geld in
diese Projekte gegangen ist und man sich natiirlich
iiberlegen muss, was macht man eigentlich, wenn
man das mal gefordert hat und das jetzt plotzlich
entsiegeln will?

Ein zweiter Punkt ist mir noch wichtig, der mir bei
dem Gesetz aufgefallen ist, und das kann ich hier
vielleicht nochmal unterbringen. Das ist fiir Sie
auch ein wichtiges Thema, aufgrund Ihrer Frage-
stellung. Es ist ja so, dass wir aufgrund von Para-
graf 179 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuches nur
dann den Riickbau vollziehen diirfen, wenn ange-
messener Ersatzwohnraum zur Verfiigung steht, un-
ter angemessenen Bedingungen. Wenn jetzt so ein
Katastrophenfall eingetreten ist, haben Sie keinen
Ersatzwohnraum in rdumlicher Néhe. Das ist ei-
gentlich ausgeschlossen. Ich wiirde wirklich iiber-
legen, ob ich davon vielleicht auch nochmal eine
Abweichung vorsehe, weil die Menschen ndmlich,
in allen drei Fillen, die ich mitbetreuen durfte, re-
lativ ziigig im Umfeld bei Freunden und Verwand-
ten Unterbringung gefunden haben. Ersatzwohn-
raum ist gar nicht da. Da wiirde ich nochmal iiber-
legen, dass ich dadurch auch faktisch eine Gelegen-
heit schaffe, dass die Menschen sich wirklich ab-
siedeln kénnen.

Letzter Punkt: Wir miissen an diese Entsiegelung
gehen von diesen Fldchen. Ich habe viele Flussla-
gen gesehen, in denen ist es an sich nicht angemes-
sen, wiederaufzubauen. Da kann ich auch nur bit-
ten, dass man das weiterbetreibt als Thema. Also
die Entsiegelung in diesen Kerbtallagen zum Bei-
spiel muss gemacht werden, weil wir ansonsten be-
furchten miissen, dass es wieder zu solchen Schad-
ereignissen kommt.

Die Vorsitzende: Dankeschon. Herr Bochmann.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Abg. René Bochmann (AfD): Danke, Frau Vorsit-
zende. Werte Kollegen, Sachverstdndige und Géste,
die hier im Gesetz dargestellte Situation beschreibt
den Katastrophenfall im Nachgang, jedoch nicht
die Aufgaben und Probleme im Katastrophenge-
schehen selbst. Deshalb sollten wir auch heute die
Gelegenheit nutzen, auch dariiber hier nochmal zu
sprechen. Meine Fragestellung an Herrn Seitz: Wo-
rin sehen Sie die Probleme und Hindernisse fiir
Thre Tétigkeiten wihrend eines solchen Katastro-
phenereignisses und halten Sie die Vorhaltung von
Katastrophenbereitstellungsflachen in gefihrdeten
Landkreisen fiir sinnvoll? Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herr Seitz, bitte.

Georg Seitz (Landesfeuerwehrverband Sachsen):
Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Szenarien.
Wir gehen mal wieder von Hochwasser aus, was
wieder die Basis war. Wir haben aber auch andere,
GroBbrande und so weiter. Das heilit, in dem Be-
reich: Wo werden wir gehindert? Ich muss mal sa-
gen, wir als Fiihrungskrédfte haben wenig Hinde-
rung, weil wir alles nachalarmieren, was wir kon-
nen. Wir okkupieren auch Turnhallen, Gebdude
und so weiter, wo wir die Leute unterbringen. Das
heilit, es endet bei mir immer dann, wenn ich fertig
bin, ab dem Zeitpunkt miissen alles die Kommunen
ubernehmen.

Wo werden wir behindert? Das Thema ist kreis-
ibergreifend, landeriibergreifend in dem Bereich,
du muss die Leute kennen, du rufst sie an, es geht
alles auf persénlicher Ebene heutzutage, wir haben
keine Struktur, und wenn das ist, dann musst du
das und das tun. Brauchen wir Bereitstellungs-
raumlichkeiten? Wir haben es teilweise, in Sachsen
zumindest, ich kann jetzt nur iber Sachsen reden,
geschafft, indem wir groBe Raumlichkeiten unter
anderem auch mit den Stddten, wo wir dann ge-
wisse Raumlichkeiten haben, wo wir uns dann dort
dementsprechend Equipment aufstellen, Leute un-
terbringen. Im Zweifelsfall, Container, Zelte auf-
bauen, wo wir sie dann unterbringen. Wie Sie zu-
erst auch so schon gesagt haben, in der unmittelba-
ren Umgebung haben Sie keine Moglichkeit, Sie
miissen die Leute zuerst mal irgendwo, 10 Kilome-
ter, 15 Kilometer, wegtransportieren.

Ware so etwas schon? Es heilit halt immer, schon
ist fiir mich als Feuerwehr immer alles, was ich
kriege. Ich wiirde es mal darauf reduzieren: Was
sind die Abstiande, die wir dort brauchen, in dem
Bereich, und was ist sinnvoll? Das kann man nicht
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verallgemeinern. Man muss das Schadensszenario
in einer Kommune iibergreifend, iiber mehrere
Kommunen hinweg, kreismédfig und dann iibergrei-
fend betrachten. Ein Hochwasser endet nicht ir-
gendwo an einer Landkreisgrenze, sondern das geht
eben weiter. Das heil3t, man brauchte in dem Be-
reich dann systematisch in groBeren Abstdnden
mehr oder wenige Bereitstellungsflachen, wobei
wir da, ganz ehrlich, wieder im Einsatz, Sie kennen
sicherlich unsere Gesetze in dem Bereich, einfach
okkupieren. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Im
Zweifelsfall nehme ich mir die Flachen und sage
einfach, das ist jetzt unser Einsatzgebiet und dann
stellen wir dort die Sachen drauf. Es gibt da relativ
viele Moglichkeiten wihrend des Schadensereig-
nisses.

Nochmal, dieses Gesetz geht ja im Nachhinein rein,
in dem Bereich sind wir da, wo geht es her. Fiir
mich wére es immer im Vorhinein, dass wir ge-
wisse Sachen im Vorhinein hétten, aber ich will ja
nicht ein Gesetz nochmal aufbohren, in dem Be-
reich, dass ich das nochmal erweitere, dann wer-
den Sie nie fertig. Nochmal, ich finde es wichtig,
dass man auch so Kleinigkeiten fiir die Gemeinden
macht, dass man einen schnelleren Durchsatz hat,
wie es Herr Ferlemann vorher auch gesagt hat. Aber
wie gesagt, ja, sinnvoll wire es. Unmittelbar fiir
mich, wieder als Einsatzleiter, ich nehme mir ein-
fach im Zweifelsfall die Geschichte, auch wenn wir
keine Katastrophen haben. Jeder Einsatz erméchtigt
uns jegliches Equipment, jegliches Fahrzeug, jegli-
ches Territorium mehr oder weniger einzunehmen.
Natiirlich stimmt man das mit den Leuten ab.

Die Vorsitzende: Dann machen wir weiter mit
Herrn Fost.

Abg. Daniel Fost (FDP): Vielen Dank an alle Sach-
verstindigen. Wie so oft sind es wieder viel zu
viele Fragen und viel zu viele offene Punkte fiir
viel zu wenig Zeit. Ich mochte mir trotzdem noch-
mal zwei Aspekte rausgreifen, die Herr Prof. Rein-
hardt aufgemacht hat, im virtuellen Raum, da oben.
Ich glaube, die lohnen, dass wir nochmal genauer
hinschauen. Herr Prof. Reinhardt, Sie schreiben in
Threr Stellungnahme, dass es natiirlich Klarstellung
bedarf, wie zerstorte Gebdude und Gebaudeteile in
angepasster Form wieder errichtet werden. Wir ha-
ben ja jetzt auch viele Sachverstidndige in dem Be-
reich gehort und der Paragraf 246, der war ja jetzt
fast in jeder Stellungnahme mit drin. Sie bringen
allerdings da in den Kontext den Paragraf 78 im

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Wasserhaushaltsgesetz mit rein. Wenn Sie das
nochmal genauer beleuchten kénnten, wie Sie das
meinen oder auch generell, wie eine Konkretisie-
rung des Paragraf 246 aussehen konnte oder 246 c
Absatz 2.

Ein zweiter Punkt, den ich jetzt eigentlich, glaube
ich, auch nur bei Thnen gelesen habe. Sie meinten
ja, wenn wir das bauplanungsrechtlich isoliert be-
trachten, den Aufbau bei Hochwasser, und auch da
nicht ins Wasserhaushaltsgesetz gehen, dann wére
das ein Problem. Wie konnten wir das, Ihrer Mei-
nung nach, 16sen? Wie kénnten wir es im BauGB so
formulieren, dass das eine rundere Sache wird?

Die Vorsitzende: Herr Prof. Reinhardt, bitte.

Prof. Dr. Michael Reinhardt (Uni Trier): Zunichst
zum hochwasserangepassten Bauen. Da haben wir
im Wasserhaushaltsgesetz nicht durchgéngig, aber
doch zumindest an der einen oder anderen Stelle,
die Konkretisierung nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik. Das nimmt Bezug auf pri-
vates Regelwerk der Deutschen Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
(DWA), es gibt auch die Hochwasserfibel vom Um-
weltministerium, wo so was drin steht. Denn hoch-
wasserangepasst kostet Geld, und da wird natiirlich
der Bauherr fiir sich versuchen, einen Mittelweg zu
finden, um zu sagen: Okay, das ist sicher genug,
und wenn die Behorde dann sagt, nein, das reicht
uns aber nicht, wir wollen mehr, dann gibt es dazu
Streit. Das bedeutet, mit einer solchen Konkretisie-
rung, durch ein sogenanntes gesetzliches Tech-
nikniveau, allgemeine anerkannte Regeln der Tech-
nik, oder ich wiirde vielleicht sogar zu erwégen ge-
ben, hier den Stand der Technik zu regeln, hat man
Konkretisierung im privaten Regelwerk.

Der zweite Punkt den Sie angesprochen haben, be-
deutet, dass wir moglicherweise zwei Verfahren ne-
beneinander haben. Einmal das Baugenehmigungs-
verfahren und dann, wenn ein Uberschwemmungs-
gebiet vom Bauverbot suspendiert werden soll,
wenn also neu gebaut werden soll, ein zerstortes
Gebdude, dann benétigen Sie dafiir zusétzlich noch
von der Wasserbehorde eine Dispensierung. Das
heiBit, hier wird das Verfahren nochmal komplexer
und die Frage ist, ob man das dann im Wasserhaus-
haltsgesetz oder im BauGB konzentriert. Das
miisste man wahrscheinlich mit den Kolleginnen
und Kollegen aus dem Umweltministerium noch-
mal abstimmen, wie man diese gestuften Zulas-
sungsverfahren miteinander koordiniert.
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Die Vorsitzende: Frau Hennig-Wellsow, bitte.

Abg. Susanne Hennig-Wellsow (DIE LINKE.): Vie-
len Dank. Ich habe eine Frage an Dr. Schiller. Sie
weisen in Threr Stellungnahme darauf hin, dass Er-
satzbauten nicht nur auf mobile Anlagen reduziert
oder beschriankt werden und eine Genehmigung fiir
diese Ersatzbauten aber maximal fiir fiinf Jahre gel-
ten soll, ohne Verldngerungsoption. Kénnen Sie
vielleicht hier nochmal bitte erlautern, welche the-
oretischen und praktischen Probleme Sie da sehen?

Die Vorsitzende: Herr Dr. Schiller.

Dr. Gernot Schiller (REDEKER SELLNER DAHS
Rechtsanwiilte): Vielen Dank. Es gibt im Grunde
keine rechtlichen Probleme. Es ist so, dass der Tat-
bestand erweitert wurde auf bauliche Anlagen, die
dann nur befristet genehmigt worden sind und
nach Ablauf der Genehmigung gibt es eine gesetzli-
che Riickbaupflicht. Praktisch ist es aber so, wenn
jemand der Riickbaupflicht nicht nachkommt, gibt
es eine Beseitigungsanordnung, auch das ist recht-
lich alles unproblematisch, aber praktisch ist es
dann schon problematisch, also die Durchsetzbar-
keit von Beseitigungsanordnungen letztendlich.
Mir hat mal ein Richter beim Verwaltungsgericht
gesagt: Dass intakte Gebdude in Deutschland riick-
gebaut werden, das kommt so gut wie nie vor.
Wenn Sie das dann haben, das praktische Problem,
dann haben Sie natiirlich relativ schnell auch stdd-
tebauliche Missstdnde, weil Sie die Riickbaupflicht
nicht richtig umgesetzt haben. Rechtlich ist das al-
les sauber und ist auch ein in sich schliissiges Sys-
tem, nur ich fiirchte in dem Vollzug wird es dann
Probleme geben.

Die Vorsitzende: Gut. Dann starten wir auch schon
in die zweite Runde. Herr Daldrup, bitte.

Abg. Bernhard Daldrup (SPD): Meine Damen und
Herren, ich habe aufmerksam zugehort und fand ei-
nen Satz ziemlich wichtig: Wenn der Katastrophen-
fall eintritt, diirfe es nicht zur Uberforderungen
kommunaler Baudmter kommen, hatte Herr Dr. Jae-
ckel angesprochen. Es ist in der Tat wahr, weil im
Katastrophenfall geht es ndmlich nochmal anders
zu, als das man erst ins Gesetz guckt und hinterher
auch. Aber wie kriegt man das denn eigentlich hin?
Deswegen habe ich zwei, drei kleinere Bedarfsfra-
gen. Herr Dr. Kiimper hat davon gesprochen, dass
es Prazisionsbedarf gibt hinsichtlich der Verhinde-
rung nicht angepasster Bebauung und Herr

Dr. Reinhardt hat Prézisionsbedarf angefordert hin-
sichtlich der Definition angepasster Bauweise. Das

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

sind zwei Seiten einer Medaille, und ich wiirde
gerne von IThnen wissen, was Sie darunter verste-
hen. Also, wie das definitorisch besser geregelt
werden kann.

Herr Dr. Schiller hat darauf hingewiesen, man soll
den Katastrophenfall irgendwie regeln, entweder
hier im Gesetz oder in den Landesgesetzgebungen.
Da sage ich mal: So, jetzt miissen Sie sich mal ent-
scheiden, was ist denn Ihr Vorschlag? Das wiirde
mich interessieren, das wiirde mir jedenfalls hel-
fen.

Der dritte Punkt ist: Ja, es gibt so einen Punkt, Frau
Schartz hat das angesprochen, Normenkomplexitét
und Redundanzen vermeiden. Vielleicht konnen
Sie mir nochmal ein paar Tipps dazu geben, wo wir
die Redundanzen denn, Threr Auffassung nach, ver-
hindern sollten, beziehungsweise, das ist, glaube
ich, auch in Ihrer Stellungnahme drin, dann miisste
ich nochmal prézisieren. Dankeschon.

Ach so, letzter Punkt, Herr Rumberg, Stichwort bo-
denrechtliche Konsequenzen, die als Fehlstellen da
sind. Da wére ich auch nochmal fiir einen préazisie-
renden Hinweis dankbar.

Die Vorsitzende: Gut, dann starten wir jetzt mit
Dr. Kiimper.

Dr. Boas Kiimper (Uni Miinster): Herr Daldrup, vie-
len Dank fiir die Frage. Ich habe meinen Kritik-
punkt dahingehend anbringen wollen, dass die
Frage der Verhinderung des nichtkatastrophenan-
gepassten Wiederaufbaus in dem Gesetzentwurf
bislang eigentlich gar nicht richtig berticksichtigt
worden ist und nicht hinreichend prazise. Wie das
im Einzelnen auszusehen hat, das ist noch von vie-
len anderen Faktoren abhédngig. Ich habe in der
Stellungnahme kurz angedeutet, man koénnte bei-
spielsweise andenken, fiir den Wiederaufbau, eben
auch in nicht katastrophenangepasster Weise, das
Einvernehmen auch fiir die jeweilige Katastrophen-
vorsorge zustidndigen Behorde vorzusehen. Das ist
allerdings wahrscheinlich auch mit vielen Folgefra-
gen behaftet, die jetzt in der Diskussion auch schon
zur Sprache gekommen sind, beispielsweise wel-
che Behorde ist denn da jetzt eigentlich zustidndig,
jetzt nicht nur in der Hochwasservorsorge, sondern
beispielsweise auch bei Sturmschdden und so wei-
ter. Daher wire da mein Standpunkt, diese Proble-
matik ist eigentlich gar nicht geregelt und bediirfte
nochmal einer vertiefteren Auseinandersetzung.
Vielen Dank.
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Die Vorsitzende: Herr Prof. Reinhardt, bitte.

Prof. Dr. Michael Reinhardt (Uni Trier): Ich kann
mich eigentlich nur nochmal wiederholen. Wir ha-
ben diesen Begriff der hochwasserangepassten Bau-
weise im Gesetz, der ist in keiner Weise konkreti-
siert, und im Umwelt- und Technikrecht arbeiten
wir vielfach mit dem sogenannten gesetzlichen
Technikstandards. Davon haben wir drei. Auf der
untersten Ebene die allgemein anerkannten Regeln
der Technik, dann der Stand der Technik, etwa im
Abwasser oder im Atombereich, und im Gentech-
nikrecht der Stand von Wissenschaft und Technik.
Damit gibt der Gesetzgeber selbst ein gewisses Ni-
veau vor, das dann durch privates oder auch &ffent-
liches Regel- und Normierungswerk konkretisiert
wird. Zur hochwasserangepassten Bauweise gibt es
etwa von der Deutschen Gesellschaft fiir Wasser
und Abwasser Arbeitsblatter, Merkblatter in denen
das konkretisiert wird, und in dem eine solche For-
mulierung, das ist gingige Praxis im Umweltrecht,
gewihlt wird, im Gesetz weill man, aha, ich muss
fiir die allgemeinanerkannten Regeln der Technik
auf dieses Regelwerk zuriickgreifen und da steht
das dann drin. Das ist nicht gesetzlich verbindlich,
aber die Verwaltungsgerichte orientieren sich regel-
méBig an diesen Merkbléttern, Arbeitsblattern und
technischen Regelwerken.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Schiller.

Dr. Gernot Schiller (REDEKER SELLNER DAHS
Rechtsanwiilte): Herr Daldrup, vielen Dank fiir die
Frage. Zundchst sind Sie der Bund, als Gesetzgeber,
und Sie haben eine Offnungsklausel im Bundesge-
setz, wo man abweichen kann vom Bundesrecht.
Das heilit also, die erste Frage wiirde eigentlich na-
turgeméal zu beantworten sein: Es ist der Bundesge-
setzgeber, der den Katastrophenfall definieren
muss. Ich teile nicht die Auffassung, was ich teil-
weise gelesen habe, dass die Gesetzgebungskompe-
tenz dafur nicht ausreichend ist, weil die Boden-
ordnung geregelt werden kann. Ich glaube nicht,
dass das hier maBgeblich ist, weil das ja eine Vor-
frage ist fiir die Anwendung oder fiir die Offnungs-
klausel. Die Gesetzgebungskompetenz scheint mir
da nicht der richtige Anhaltspunkt zu sein. Aber,
dadurch, dass die Katastrophenschutzbehdrden
beziehungsweise das Katastrophenschutzrecht Lan-
dersache ist, und jedes Land hat ein solches ge-
schlossenes System, Herr Dr. Jaeckel hat darauf
hingewiesen. Wir haben Katastrophenschutzbehor-
den der Lander, dann stellt sich schon die Frage, ob
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es nicht sinnvoll ist, nach Ausrufung des Katastro-
phenfalls in dem jeweiligen Bundesland, daran an-
zukniipfen. Also man darf da nicht nach Eintritt
des Katastrophenfalls ankniipfen, sondern man
muss das Ausrufen des Katastrophenfalls durch die
Katastrophenschutzbehoérde daran ankniipfen,
dann halte ich es auch fiir sinnvoll, dass man das
so regelt und dass dann dementsprechend der Lan-
derbehdrde tiberlasst.

Die Vorsitzende: Jetzt muss ich die Rednerliste ab-
kiirzen und gebe weiter an Frau Heil.

Abg. Mechthild Heil (CDU/CSU): Dankeschon.
Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Jaeckel. Ich
bin ja Abgeordnete aus dem Ahrtal, mich freut das,
das man Thnen anmerkt, dass Sie wirklich von den
Katastrophen Ahnung haben, deswegen meine
Frage dazu. Wir horen ja immer, Ahrtal steht auch
immer hier im Raum und in der Begriindung drin,
aber mich quélt dann schon die Frage: Niitzt das
dem Ahrtal im Moment wirklich noch, die Geset-
zesvorlage, die wir da haben, oder ist das eigent-
lich, fairerweise miisste man das sagen, nur fiir alle
weiteren Ereignisse? Sie sprechen ja auch immer
die Lander an. Wir sehen ja, dass da ganz unter-
schiedlich in den einzelnen Lédndern mit der Kri-
senlage umgegangen wird. Ich kann sagen, aus
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wie die
Antrige gestellt werden, mit und ohne Nachweis
der Kostenplanung bis Leistungsphase III. Die Auf-
tragsvergabe wird unterschiedlich gehandhabt. Ich
kénnte da eine ganze Liste aufmachen. Meine
Frage, ganz offen: Was lasst Sie eigentlich hoffen,
dass dieser Gesetzentwurf wirklich die Probleme
an der Wurzel packt? Sie haben von iiberforderten
Baudmtern gesprochen, mit Recht, Sie haben davon
gesprochen, dass nicht beschleunigt genug gearbei-
tet wird, auch da mit Recht. Mal ganz konkret: Was
kann ich den Leuten im Ahrtal sagen, in dem Ge-
setz steht das und das drin, da kénnt Thr Hoffnung
haben, dass es auch bei uns schneller geht?

Das Zweite, weil wir es gerade eben besprochen ha-
ben, die angepasste Bauweise. Ich bin ja selber Ar-
chitektin, Stand der Technik ist mir bekannt, aber
ich kann nur sagen, was ich aus dem Ahrtal sehe,
da hilft uns der Stand der Technik nicht. Da sind
Holzhduser weggeschwommen, ich habe ein zwei-
geschossiges massives Haus wegschwimmen sehen,
von der Bodenplatte, weil es dort nicht befestigt
war. Ich wiirde sagen, Stand der Technik miisste
sein, dass man die Dachziegel wegkriegt, dass man
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aufs Dach klettern kann, und und und. Also wie
will man das Festlegen? Da wiirde ich echt dem
Gesetzgeber raten, die Finger von zu lassen.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Jaeckel.

Dr. Fritz Jaeckel (IHK Nord Westfalen): Vielen
Dank, Frau Abgeordnete Heil. Zundchst mal zu der
Kernfrage Nummer eins: Nutzt das jetzt noch was?
Klare Antwort: Ja! Weil die Biirgermeister, die die
néchsten Jahre in der Verantwortung stehen, das
noch umsetzen. Ich weill aus Sachsen — mal als
kleines Beispiel — wir hatten 2013 die Flutkatastro-
phe, die letzte Baumafinahme der Flutkatastrophe
2013 in Sachsen ist beendet worden im Au-

gust 2021, acht Jahre spéter.

Zweitens verbinden Sie mit dieser bundesgesetzli-
chen Regelung auch eine Initiative der Stirkung
der kommunalen Verantwortlichkeit und der Lin-
derverantwortlichkeit. Das heiBt, Sie geben auch
dort ein wenig den Impuls, bitte kiimmert euch,
macht was. Deshalb halte ich das fiir gut. Ich halte
es auch fiir richtig, das zu tun, auch mit der Ma0B-
gabe, wie wir das hier heute besprechen.

Sie haben, in der Tat, mit Threr zweiten Frage zum
Stand der Technik und den anerkannten Regeln der
Technik, Stand der Wissenschaft und Technik, wie
Herr Prof. Reinhardt das ausgefiihrt hat, einen ganz
wunden Punkt bei mir getroffen, denn rechtsdog-
matisch ist dem, was Prof. Reinhardt beschrieben
hat, aus meiner Sicht, nichts hinzuzufiigen. Er hat
Recht, dass es in den Fachgesetzen iiberall so be-
schrieben ist. Aber, und deshalb habe ich mich
dazu nicht gedulBert, es ist in der Tat schwierig, bei
den Fillen vor Ort, ich habe ein Fachwerkhaus tib-
rigens im Blick, das so dhnlich ist wie das, was Sie
dort beschreiben, dann an diesen angepassten oder
anerkannten Stand der Technik anzukniipfen. Ich
kriege im Wiederaufbau wirklich einen erheblichen
zusitzlichen Aufwand der da hinein geht. Die Men-
schen haben teilweise ihr komplettes Hab und Gut
verloren, es gab sehr viele Todesfille, die zu bekla-
gen sind. Ich wiirde in diesem Fall dem Gesetzge-
ber den Mut anraten, zu sagen, auch in dem Wissen
darum, dass es rechtsdogmatisch ist, teile ich voll-
ends die Auffassung des vorgetragenen Inhalts des
Sachverstiandigen, dass ich in dem Fall davon ab-
weiche. Man tut es ja auch nicht auf Dauer. Das Ge-
setz ist ja bewusst in eine Befristung gegeben. Vie-
len Dank.

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Liebert.
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Abg. Anja Liebert (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und auch herz-
lichen Dank an alle Sachverstdndigen. Ich finde,
wir sind jetzt schon sehr tief in der Debatte und be-
kommen da sehr viele Anregungen, die wir natiir-
lich auch bei den weiteren Beratungen mit beriick-
sichtigen konnen und miissen. Ich hitte eine Frage
an Herrn Dr. Kiimper, und zwar hatte er, was Herr
Daldrup gerade schon angesprochen hat, den Prézi-
sierungsbedarf, nicht nur, was ist der Katastrophen-
fall, sondern auch was heilit angepasst, was heif3t
in der benachbarten Gemeinde et cetera. Welche
Moglichkeiten haben wir denn jetzt innerhalb einer
kleinen Baugesetzbuchnovelle, das alles abzubil-
den? Da wirde mich doch interessieren, was es da
fiir Moglichkeiten gibt.

Vielleicht an Frau Schartz nochmal die Frage, weil
Sie sprachen {iber Flachenkonkurrenz, das war jetzt
ein bisschen bezogen auch auf das Thema wie wir
mit erneuerbaren Energien umgehen. Aber ich
glaube, das hat auch was zu tun mit dem Thema
wie bauen wir auf oder wie bauen wir nach Kata-
strophen wieder auf, dass Sie vielleicht nochmal
etwas ausfiihren, wie Sie diese Themen Flachen-
verbrauch, Flachenkonkurrenz beim Thema erneu-
erbare Energien und vielleicht auch beim Thema
Katastrophenklausel sehen, und was Sie da fiir Vor-
schldge haben, wie wir da perspektivisch mit um-
gehen kdnnen. Danke.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Kiimper, bitte.

Dr. Boas Kiimper (Uni Miinster): Vielen Dank,
auch fiir diese Frage. Beziiglich des Prizisierungs-
bedarfs kann ich beziiglich des Katastrophenfalls
sagen, die Landeskatastrophengesetze regeln ja ei-
gentlich eine viel groBere Bandbreite an Katastro-
phenereignissen, als das Bundesbaurecht das ma-
chen kann. Im Grunde sind die Pridzisierungsmog-
lichkeiten des Gesetzgebers ja immer auf den Rah-
men der Gesetzgebungsbefugnis beschriankt, und da
geht es ja im Baurecht um Bodenrecht. Von dieser
Sicht aus miisste, meines Erachtens, auch die Prizi-
sierung stattfinden, also dass es darum geht, den
bodenrechtlichen Gesichtspunkt eines solchen
Katastrophenfalls Rechnung zu tragen und im Falle
von Abweichungsmoglichkeiten, beziehungsweise
anderen Aspekten des Wiederaufbaus, die rege-
lungsbediirftig erscheinen. Dann ist zumindest

ein Ansatz auch in dem bisherigen Gesetzentwurf
zu sehen, meines Erachtens, weil daran angekniipft
wird, das zum Zwecke der Katastrophenbewalti-
gung Abweichungen erforderlich sind, aber da
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wire die Frage: Reicht das aus oder ist das noch zu
offen? Was den Prézisierungsbedarf beziiglich der
Frage angepasste Bauweise angeht, dazu hat Herr
Prof. Reinhardt auch schon, finde ich, sehr iiber-
zeugend dargelegt, es gibt anerkannte Grofen,
Stand der Technik und so weiter, an denen man
sich da orientieren kann. Das wire erstmal von
meiner Seite aus das, was ich jetzt in der Kiirze der
Zeit sagen kann. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Frau Schartz, bitte.

Nadine Schartz, LL.M. (DLT): Vielen Dank. Wir
hatten ja Flachenkonkurrenz, Nutzungskonflikte
angesprochen. Was wir sehen, das ist jetzt in der
vorgelegten PV-Strategie fiir uns sehr deutlich ge-
worden, dass der Schwerpunkt dort auf den Freifla-
chen-Photovoltaik-Anlagen liegt. Aus unserer Sicht
ist das problematisch, weil wir die Freifldchen fiir
viele andere Dinge brauchen, insbesondere fiir die
Landwirtschaft. Wenn jetzt die Regelungen wie in
Paragraf 35 Absatz 1 Nummer 8 b entlang von
Schienenwegen, Autobahnen kommen, haben wir
schon die Riickmeldung aus den Kommunen be-
kommen, wir kriegen da jetzt Probleme mit guten
Ackerbdden, die da eventuell mit reingezogen wer-
den. Was wir uns wiinschen, ist, dass der Fokus auf
den Innenbereich gelegt wird und die Kommunen
die Steuerung weiterhin behalten, um im AuBenbe-
reich steuern zu konnen, damit kein Wildwuchs
entsteht. Grundsatzlich méchte ich sagen, erneuer-
bare Energien auf jeden Fall, aber nicht kreuz und
quer, platt gesagt.

Sie sprachen ja auch eben an, wo ist Normenkom-
plexitdt, was muss man da verringern, das spielt
auch so ein bisschen rein. Ich kriege es jetzt ge-
schildert bei der Windenergie. Die Kommunen koén-
nen sowieso Windenergie privilegiert planen, jetzt
miissen sie auch nach dem Wind-BG die Fldachen-
ziele erreichen. Jetzt kommen nochmal neue Vor-
schriften zu Wind, und manche sagen halt, ja, wir
haben da keinen Uberblick mehr.

Die Vorsitzende: Dankeschon. Frau Bachmann.

Abg. Carolin Bachmann (AfD): Frau Vorsitzende,
liebe Sachverstiandige, wir sehen, es gibt noch viele
offene Themen, die hier zu besprechen wéren. Ich
wirde mich jetzt aber mal auf ein Thema konzent-
rieren, das ist die Verldngerung der Sonderregelung
im BauGB zur Unterbringung von Fliichtlingen.
Wir hatten vor Ostern zu dem Thema bereits schon
mal eine Debatte, den Hintergrund bildeten die Hil-
ferufe aus den Kommunen bei der Unterbringung
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und der Versorgung von Fliichtlingen. Ich hatte da-
mals festgestellt, dass Fliichtlinge, das sagen auch
die Kommunen, fiir die Kommunen ein Armutsri-
siko darstellen. Eine Verldngerung der Sonderrege-
lung, wie es ja die CDU und jetzt auch die Ampel-
Regierung mochte, fithrt, meines Erachtens, zu ei-
ner dauerhaften Ansiedlung von Fliichtlingen in
den Kommunen und damit zu einer dauerhaften
Belastung der Kommunen. In diesem Zusammen-
hang hatte ich mich explizit damals auf den seriel-
len Fertigungsbau zur Unterbringung von Fliicht-
lingen bezogen, der fiir die Bundesregierung dafiir
gefordert wiirde.

Frau Fuchs vom ZIA, an Sie geht die Frage, weil
Sie in Threr Stellungnahme dazu schon ausfiihrlich
auch Bezug genommen haben. Frau Fuchs, Sie
schlagen auch vor, die Fliichtlingsunterkiinfte zu
Wohnungen umzubauen, solange es keine be-
schleunigten Bauleitplanverfahren fiir den Woh-
nungsbau gibt. Frau Fuchs, ich wiirde Sie bitten,
hierzu Stellung zu nehmen und zusétzlich aufzu-
zeigen, welches Potential fiir die Wohneinheiten
Sie, vor dem Hintergrund des Wohnraummangels,
und wie Sie auch sagen, auf Grund der ungebrems-
ten Zuwanderung, Sie darin sehen, und welche
Rolle dabei die serielle und modulare Fertigung
spielt.

Wenn es die Zeit zulasst, bitte noch die Ausfiih-
rung an Sie, weshalb Sie die bisherigen Sonderre-
gelungen fiir Fliichtlingsunterkiinfte nicht ausrei-
chend sehen. Danke.

Die Vorsitzende: Frau Fuchs, bitte.

Tine Fuchs (ZIA): Paragraf 246 BauGB. Ich glaube,
ich bin missverstanden worden. Wir sagen nicht,
dass anstelle von Fliichtlingsunterkiinften Wohn-
raum geschaffen werden soll, sondern dass wir zur
Unterbringung der Gefliichteten auch Wohnungen
bendtigen. Dass wir da, das war auch die Frage von
Herrn Ferlemann, nicht nur nach dem diese Son-
derregelung seit 2014 im Baugesetzbuch enthalten
ist, nicht nur Wohnungen und Fliichtlingsunter-
kiinfte brauchen, sondern auch soziale Infrastruk-
tur. Grundsitzlich sagen wir aber, ist es so, dass
wir schnell, weil wir Wohnungsnot an vielen
Stellen in den wachsenden Ballungsgebieten, aber
auch in den Universitédtsstadten und entlang der
Kiiste haben, dass wir schnell Wohnraum schaffen
miissen, um der Wohnungsnot zu begegnen. Da
sehen wir einen Baustein in dem seriellen und mo-
dularen Bauen. Dazu haben wir vorgeschlagen, den
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Paragraf 1 Absatz 6 Baugesetzbuch zu erginzen,
um, weil wir sehen, dass es weiterhin Schwierig-
keiten gibt, seriell und modular schnell Wohnun-
gen errichten zu kénnen, das dort mit unterzubrin-
gen. Aber wir sehen nicht, dass das Armutsrisiko in
den Kommunen steigt, oder wir wollen auch nicht
das eine an Stelle des anderen. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herr Fost, bitte.

Abg. Daniel Fost (FDP): Vielen Dank. Ich habe tat-
sdchlich nochmal zwei Fragen an zwei Sachver-
stindige, und zwar zum einen an Herrn Prof. Rein-
hard und zum anderen an Frau Tine Fuchs. Der Pa-
ragraf 246 ist befristet, tatsdchlich, der Punkt ist
nochmal wichtig gewesen, dass wir auch einen ge-
wissen Mut an den Tag legen kénnen, weil wir ja
nichts auf Dauer machen, sondern tatsachlich eine
Befristung fiir den Notfall auf den Weg bringen
wollen. Deswegen wire meine Frage an den Prof.
Reinhardt und an Frau Tine Fuchs, ob die abschlie-
Bende Aufzdhlung im Paragraf 246 Absatz 2, ob die
ausreicht, oder ob wir den Mut haben sollten, es
starker zu 6ffnen, damit fiir den Fall einer Katastro-
phe in der Befristung vielleicht doch mehr mdglich
wire.

Die zweite Frage wire jetzt tatsdchlich eher eine
Meinungsfrage, ob Ihrer Meinung nach die Rege-
lungen im Paragraf 34 BauGB angemessen sind, um
den Wiederaufbau schnell und effizient umsetzen
zu konnen, oder ob wir da vielleicht weitergehende
Befreiungen bréduchten. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herr Prof. Reinhardt.

Prof. Dr. Michael Reinhardt (Uni Trier): Eine Be-
fristung ist sicher richtig bei den frither sogenann-
ten mobilen Anlagen. Ich sehe aber auch, dass in
der Nummer 2, in Absatz 2 beim Wiederaufbau von
Wohnhausern die zerstort worden sind, natirlich
ein dauerhafter Wiederaufbau geplant ist. Insofern
stellt sich dann die Frage, eben wurde diskutiert,
der Stand der Technik reicht nicht aus, ob man
dann tatsachlich dartiiber nachdenken muss, dass
ein Wiederaufbau vielleicht an dieser Stelle viel-
leicht nicht in Betracht kommt. Dann haben Sie na-
tlirlich bei der Umsiedlung auf andere Fldchen, die
schon eben angesprochenen Flachenkonkurrenzen.
Vielleicht das in aller Kiirze dazu.

Die Vorsitzende: Frau Fuchs.

Tine Fuchs (ZIA): Wir halten die Befristung fiir we-
nig vollziehbar. Das ist heute ja auch schon in der
Sachverstdndigenanhdrung angesprochen worden,
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dass es schwer in der Praxis zu unterscheiden sein
wird zwischen den Vorhaben, die dauerhaft errich-
tet werden, und denen, die nur befristet genehmigt
werden und dann auch wieder abgerissen werden
sollen. Ich kann aus meiner kommunalen Praxis
auch sagen, dass wir kein einziges Gebdude jemals
wieder abgerissen haben. Ich habe auch in Sachsen,
wiahrend des Hochwassers, evakuiert und das
ganze schon einmal miterlebt.

Die zweite Frage ging, glaube ich, nicht um den Pa-
ragraf 34, sondern um Paragraf 31 Absatz 2. Ob
man da noch weiter erweitern sollte. Ja, wir wiir-
den das auf jeden Fall vorschlagen. Unsere Préfe-
renz ist es, das Verfahren insgesamt zu beschleuni-
gen, nach dem Paragraf 1 fortfolgende, Baugesetz-
buch. Der Paragraf 31 ist ja eine Ausnahmevor-
schrift, aber natiirlich hilft auch die Erweiterung
der Ausnahmevorschrift nach Paragraf 31, Absatz
2, um dort den Wiederaufbau zu ermdoglichen, in-
dem man Ausnahmen und Befreiung dann zulassen
kann. Das ist richtig.

Die Vorsitzende: Dankeschon. Frau Hennig-Well-
SOW.

Abg. Susanne Hennig-Wellsow (DIE LINKE.): Da
ich ja jetzt die letzte Fragerin bin, kann ich ja auch
etwas provozieren. Und zwar mochte ich Frau
Schartz fragen, ob sich die kommunale Familie
jetzt sicher fiihlt mit diesem Vorschlag oder was
Sie dringend raten aus dieser Anhorung tatsdchlich
zu libernehmen, damit Sie sich, méglicherweise,
fiir eine mogliche ndchste Katastrophe sicher und
gewappnet fiihlen.

Die Vorsitzende: Frau Schartz.

Nadine Schartz, LL.M. (DLT): Sie sprechen mich
jetzt speziell auf den Katastrophenschutz, Wieder-
aufbau an, oder?

Abg. Susanne Hennig-Wellsow (DIE LINKE.):
Grundsitzlich was das ganze Gesetz angeht. Ob
Sie mit diesem Gesetz zufrieden sind, als Vertrete-
rin der kommunalen Familie, oder was Sie heute
hier unbedingt den Abgeordneten der Ampel
empfehlen noch ins Gesetz aufzunehmen.

Nadine Schartz, LL.M. (DLT): Sehr 16blich, wir
sind ja auch ein Kommunalausschuss, deswegen
ist es super, dass so eine Frage kommt. Jetzt ist es ja
natiirlich so, dass da ganz viele verschiedene As-
pekte drin sind. Wir haben ja eigentlich die Digita-
lisierung in der Uberschrift, wo wir weiterhin Stan-
dards brauchen, da nehme ich jetzt mal Bezug auf
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die letzte Anhorung. Wir haben die Fristverkiir-
zung drin, die wir gerne immer noch raus hétten.
Ich spreche von den drei Monaten Genehmigungs-
fristverkiirzung auf einen Monat. Wir sehen da die
Gefahr, dass in dem einen Monat nicht die Verfah-
ren gehandhabt werden kénnen, die drei Monate
brauchen, obwohl wir in anderen Verfahren auch
schneller sind als drei Monate. Das Problem ist da
weniger die Behorde, sondern unvollstindige An-
tragsunterlagen oder auch die gerichtliche Uberprii-
fung im Nachhinein, die das Ganze lang macht.
Den Punkt kann ich schon mal sagen, bitte die drei
Monate drin lassen. Was den Wiederaufbau und
Katastrophenschutz angeht, bin ich nicht in der
Tiefe drin, da haben wir jetzt sehr viele Anregun-
gen gehort. Was die Privilegierung im AuBenbe-
reich angeht, habe ich, glaube ich, eben meine Mei-
nung dargelegt.

Uns ist einfach die Steuerungsfihigkeit der Kom-
munen wichtig. Klar, die brauchen Unterstiitzung
durch jegliche Regelungen, die mdéglich sind, aber
wir mussen, aus unserer Sicht, den Fokus hier auf
den Innenbereich legen und nicht den Aullenbe-
reich mit allen moglichen Regelungen tiberfrach-
ten. Ich lasse das mal so stehen. Ich kann wahr-
scheinlich ganz viele kleine Punkte — wieviel Zeit
habe ich noch — aufzéhlen. Haben Sie noch eine
spezielle Nachfrage zu einer Regelung?

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Damit wéren
wir auch am Ende unserer heutigen 6ffentlichen
Anhorung. Ich danke Thnen, vor allem den Exper-
ten, herzlich fiir Thr Kommen, fiir Thre Expertise die
Sie uns heute zur Verfiigung gestellt haben. Ich
schlieBe hiermit die Sitzung und freue mich auf die
néchste 6ffentliche Sitzung, die schon an diesem
Mittwoch um 11:00 Uhr am gleichen Ort stattfin-
det. Herzlichen Dank und Ihnen allen einen scho-
nen Tag noch.

Schluss der Sitzung: 16:11 Uhr

%74

Sandra Weeser, MdB
Vorsitzende

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,

Bauwesen und Kommunen

20. Wahlperiode Protokoll der 39. Sitzung
vom 17. April 2023

Seite 21 von 21



	Wortprotokoll
	Tagesordnung - Öffentliche Anhörung
	Einziger Tagesordnungspunkt Seite 4
	BT-Drucksache 20/5663


	Mitglieder des Ausschusses
	Liste der Sachverständigen
	Einziger Tagesordnungspunkt
	BT-Drucksache 20/5663
	20 (24)124-A Stellungnahme
	20 (24)124-B Stellungnahme
	20 (24)124-C Stellungnahme
	20 (24)124-D Stellungnahme
	20 (24)124-E Stellungnahme




